
Hilfe zur Pflege in Heimen

Ausgaben für Hilfe zur Pflege in Heimen: 2.601.883.776,00 €    Anteil Ausgaben
Pflegebedürftige in Heimen: 241.169 100% 2.601.883.776,00 €    

davon über 60 Jahre alt: 212.683 88% 2.294.558.782,97 €    
davon unter 60 Jahre alt: 28.486 12% 307.324.993,03 €       

Gesamteinnahmen aus Unterhalt im Jahr 2004: 37.562.329,00 €         
davon Unterhalt von Eltern an Kinder:  

           7.862.136,00 € 

 entspricht 
verbleiben somit Einnahmen aus Elternunterhalt: 29.700.193,00 €       1,29% der Ausgaben

Ausgaben pro Pflegebedürftigen(über 60) im Jahr 10.788,63 €               
im Monat 899,05 €                    

Annahmen:
Pflegebedürftige, die keine unterhaltspflichtigen Kinder 

(mehr) haben: 25%
entspricht: 53.171

Unterhaltsprüfung also erforderlich bei 
Pflegebedürftigen: 159.512

Deren durchschnittl. Kinderzahl: 2,00
Unterhaltspflichtige Kinder also 319.025

Verwaltungsaufwand (ohne Gerichte)
Verwaltungsaufwand bisher pro Unterhaltspflichtigen

pro Jahr in Stunden: 2,0
Personalvollkosten pro Stunde für einen Beamten des 

gehobenen Dienstes (Werte von 2003):. 40,78 €                      
Unterhaltspflichtige: 319.025

Verwaltungsaufwand insgesamt im Jahr: 26.019.638,22 €       

Einnahmen aus Elternunterhalt: 29.700.193,00 €         
Gewinn/Verlust aus Elternunterhalt also: 3.680.554,78 €         

Quellen:
Statistisches Bundesamt:

Situation im Jahr 2004

unter der Annahme, dass für 50 %  der unter 60-
Jährigen Kindesunterhalt gezahlt wird - 46 Euro mtl..) 

Sozialleistungen - Statistik der Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt 2004
Fachserie 13  Reihe 2.1

Sozialleistungen - Statistik der Sozialhilfe - Hilfe in besonderen Lebenslagen 2004
Fachserie 13 Reihe 2.2

Statistisches Taschenbuch 2006 - Arbeits- und Sozialstatistik

Personaldurchschnittskosten und Personalvollkosten im öffentlichen Dienst
für die Zeit ab 1.4.2003 bzw. 1.7.2003 - Schr. d. Bayer. Staatsministerium der Finanzen 
vom 28.07.2003 Az.: 23 - P 1509 - 001/ 23436/03



Alternative 1:
Kein Rückgriff auf Kinder
Fehlende Einnahmen: 29.700.193,00 €                 
Eingesparter Verwaltungsaufwand: 26.019.638,22 €                 
Mindereinnahmen/Mehreinnahmen: 3.680.554,78 €-                  

Beitragspflichtige in der Pflegeversicherung: 50.801.000
Erhöhung pro Beitragspflichtigen pro JAHR: 0,07 €                               

Verwaltungsaufwand pro Jahr: 2.601.963,82 €                   2.601.963,82 €                
Unterhaltspflichtige Kinder: 319.025 319.025

Prozentsatz d. UPfl.über der Einkommensgrenze 15% 3,57%

somit Unterhaltspflichtige 47.854 11.381                           

monatl. Unterhaltsbetrag: 46,00 €                               
Gesamteinnahmen aus Elternunterhalt: 26.415.228,60 €                 6.282.518,60 €                
Nach Abzug des Verwaltungsaufwands: 23.813.264,78 €                 3.680.554,78 €                

Mehreinnahmen gegenüber 2004: 20.132.710,00 €                 0,00 

 
Bei Mindereinnahmen:
Finanzierungsmöglichkeit über Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags und 
interne Verrechnung mit den Sozialhilfeträgern 

Finanzielle Auswirkungen der Petitionsforderung

Prozentsatz der 
Unterhaltspflichtigen, 

die 46 € zahlen müssten, 
um das Ergebnis von 

2004 zu erzielen 

0,2

Alternative 2:
46 Euro im Monat

Verwaltungsaufwand pro Unterhaltspflichtigen pro 
Jahr in Stunden

15 % der am besten 
verdienenden 

Unterhaltspflichtigen 
zahlen 

46 Euro monatlich 
Elternunterhalt 




